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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2016-1181
öffentlich

22.11.2016
Bürgermeister

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 "Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow"
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 06.12.2016 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
    Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow “ wurden von den Bürgern keine  
    Anregungen vorgebracht. 
    Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von 
    der Gemeindevertretung geprüft. 
    Das Ergebnis der Prüfung und Abwägung im Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss 
    genommen.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
    Belange von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.

3. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der Bekanntmachung 
    vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
    Grundstücke (Baunutzungsverordnung  BauNVO) vom 23. Jan. 1990 (BGBI. I S. 132), 
    der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
    Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18. Dez. 1990 
    (BGBI. I S. 58), der Landesbauordnung M-V (LBauO M- V) vom 15.10.2015 (GVOBI. M- V 
    S. 344) 
    - alle in der derzeit gültigen Fassung, beschließt die Gemeindevertretung die 4. Änderung 
    des Bebauungsplanes Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ für den Bereich 
    des Allgemeinen Wohngebietes (Baufeld WA 1) im südlichen Bereich des 
    Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie 
    die örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen, als Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt.

5. Der Beschluss über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 ist ortsüblich bekannt 
    zumachen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
    Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Anlage/n:
Abwägung, B-Plan, Begründung
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Dorf Mecklenburg 

 

4. Änderung des B-Planes Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn-und Mischgebiet Karow“   

 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 



4. Änderung des B-Planes Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 
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Der Hinweis wird beachtet. Der Übersichtsplan auf dem Deckblatt der Begründung 
wird ausgetauscht. Auf ihm ist der gesamte Geltungsbereich mit Kennzeichnung der 
1. Änderung dargestellt. 
 
Die versehentliche Überlagerung in der Planzeichenerklärung wird korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken gegen die Planänderung 
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keine Hinweise oder Bedenken gegen die Planänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
 
Die Hinweise zur Entsorgung von Abfällen der Baustelle und zur Entsorgung von 
Abfällen aus privaten Haushaltungen werden in die Begründung aufgenommen. 
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keine Bedenken, Hinweise 
 
Die gegebenen Hinweise (Auskunft aus dem Altlastenkataster, Bodenschutz, 
Mitteilungspflichten nach § 2 Landes-Bodenschutzgesetz und Kampfmittel)werden in 
die Begründung aufgenommen. 
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keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
 
 
 
 
keine Einwände 
 
 
 
keine Einwände 
 
 
keine Bedenken 
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Der Hinweis findet Berücksichtigung und wird in die Begründung aufgenommen. 
Im Änderungsbereich befinden sich Aufnahme- und Sicherungspunkte des 
Lagenetzes, die durch geeignete Maßnahmen zu sichern sind. 
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keine Bedenken 
Es gelten die Forderungen und Regelungen aus dem Erschließungsvertrag 01/2016  
mit dem Zweckverband Wismar. 
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keine grundsätzlichen Bedenken bzw. Einwände 



4. Änderung des B-Planes Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 13 

0
5
 

G
a

s
v

e
rs

o
rg

u
n

g
 W

is
m

a
r 

L
a

n
d

 G
m

b
H

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
Im angegebenen Bereich befinden sich Versorgungsanlagen aus dem 
Verantwortungsbereich der Gasversorgung Wismar Land GmbH. 
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Das Merkblatt wird als Anlage zur Begründung genommen.  
 
Die Forderungen und Hinweise zum Schutz der vorhandenen Niederdruckgasleitungen 
sowie der Hausanschlüsse werden in die Begründung aufgenommen. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 07.10.2016 bis zum 08.11.2016 

 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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Planzeichenerklärung 
 

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV ) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58) 
 
Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen 
 
I. Festsetzungen 
 
 Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO 

 
  WA Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO u. § 9 (1) Nr. 6 BauGB 
  
 Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO 
 
     0,3 Grundflächenzahl (GRZ) 
 
       I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
 
SD, KWD, WD  Sattel-, Krüppelwalm-, Walmdach 
 
   25°- 50° Dachneigung (DN) 
 
     TH = 4,00 m; Traufhöhe als Höchstmaß 
 
     FH = 9,50 m; Firsthöhe als Höchstmaß 
 
 Bauweise, Baugrenzen § 9 (1) Nr. 2 BauGB,  
  §§ 22 und 23 BauNVO 
      o offene Bauweise 
 
 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
 
 Baugrenze 
 
 Maßnahmen und Flächen zum Schutz und  § 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB 
 Pflege von Natur und Landschaft 
 
 zu erhaltender Baum  
 
 Sonstige Planzeichen 
 
 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs § 9 (7) BauGB 
 der 4. Änderung  
 
II. Darstellung ohne Normcharakter 
 
 Flurstücksgrenze 
 
 in Aussicht genommene Grundstücksgrenze 
 
z.B.  128 Nr. des Flurstückes 
        30 
 

z.B.    5 Maßlinien mit Maßangaben 

 
  
 
 

 

 

Satzung über die 4. Änderung der Satzung  
der Gemeinde Dorf Mecklenburg 

 

über den Bebauungsplan Nr. 5  
„Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ 

 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004  
(BGBI. I S. 2414) einschl. aller rechtskräftigen Änderungen sowie der Verordnung über die bauliche Nutzung  
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132) einschließlich aller 
rechtskräftigen Änderungen, der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58) einschl. aller 
rechtskräftigen Änderungen, des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBI. M-V S. 102) einschl. aller rechtskräftigen Änderungen  
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom                        gemäß § 13 BauGB im vereinfachten  
Verfahren folgende Satzung über die 4. Änderung der Satzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg über den 
Bebauungsplan Nr. 5 „ Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow “ für das Gebiet der Gemarkung Karow,  Flur 1, 
Flurstück-Nr. 128/25 (Teilfläche) und 128/30 (Teilfläche) bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) 
sowie über die örtlichen Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, erlassen. 
 
Verfahrensvermerke: 
 

1. 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 21.06.2016. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am                    
erfolgt.  
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
2. 
 

Die Gemeindevertretung hat am 13.09.2016 den Entwurf der Satzung über die 4. Änderung gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden, 

sind mit Schreiben vom 28.09.2016 über die öffentliche Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
4. 
 

Der Entwurf der Satzung über die 4. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
sowie die Begründung haben in der Zeit vom 07.10.2016 bis zum 08.11.2016 während der Dienststunden nach  
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich  ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über die 4. Änderung der Satzung unberücksichtigt bleiben können, dass ein Antrag nach  
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können, durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 28.09.2016 ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
5. 
 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am                    geprüft. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
6. 
 

Die 4. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan wurde am                    von der Gemeindevertretung als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zur 4. Änderung der Bebauungsplansatzung wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom                    gebilligt. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
7. 
 

Die Satzung über die 4. Änderung der Satzung der Gemeinde Karow über den Bebauungsplan  
Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet  Karow“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wird hiermit am                    ausgefertigt. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
8. 
 

Der Beschluss über die Satzung der 4. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der 
Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind am                  durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden. 
Die Satzung über die 4. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet  
Karow“ ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am                    rechtskräftig geworden. 
 
Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister 
 

 
Gemeinde Dorf Mecklenburg 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
 

Satzung über die 4. Änderung der Satzung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 

 

„Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ 
 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
    
    Entwurf         Stand: 22.11.2016 

Teil B – Textliche Festsetzungen 
 
Es gelten weiterhin die textlichen Festsetzungen, textlichen Hinweise sowie die örtlichen 
Bauvorschriften der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet 
Karow“.  
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4. Änderung

über den Bebauungsplan Nr. 5
"Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow"

zur Satzung über die 4. Änderung
der Satzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Begründung

Übersichtsplan

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

   Schw
erin

B 106

W
ism

ar   

Autobahn BAB A 20

Rostock

Wismar



 1 

 

1. Grundlagen der Planung 
 
 
Folgende Gesetze bilden die Grundlage für die Aufstellung der Satzung über die  
4. Änderung der Satzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg über den B- Plan Nr. 5  
„Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
  23. September 2004, BGBl. I S. 2414 einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen    
   
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung    
  vom 23. Jan. 1990 (BGBl. I S. 132), einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen, 
 
- die Planzeichenverordnung (PlanzV ) vom 18.Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.58), 
  einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen 
 
- die Landesbauordnung Mecklenburg- Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung   
  der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344) einschließlich aller  
  rechtskräftigen Änderungen 
 
- die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der  
  Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777),  
  einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen 
 
 
 
2.  Geltungsbereich 
 
Plangebiet:   Gemeinde  Dorf Mecklenburg 

Gemarkung  Karow / Flur 1  
 

Plangeltungsbereich: Flurstücke- Nr. 128/25 (Teilfl.), 128/30 (Teilfl.) 
  
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1000 m². 
  
Die Grenzen des Geltungsbereiches sind in der Planzeichnung, Teil A, der 4. Änderung der 
Satzung über den Bebauungsplan festgesetzt. 
 
 
 
3.  Zielstellung und Grundsätze der Planung 
 
 
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5 
„Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiet Karow“ im Bereich des Baufeldes WA 1 zu ändern  
(4. Änderung des Bebauungsplanes).  
 
Planungsziel ist, im Bereich des Baufeldes WA 1 des Wohngebietes eine erschlossene 
Standortreserve für die Errichtung eines weiteren EFH zu nutzen.  
 
Die Änderung betrifft im Einzelnen: 
- Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche des Baufeldes in westlicher Richtung 
- Wegfall der als Wegeverbindung zwischen der B 106 und dem Lindenweg geplanten und  
  als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzten Verkehrsfläche und Festsetzung als  
  Wohnbaufläche 
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Begründung der Planungsabsicht 
 
Die Gemeinde verzichtet auf die ursprünglich vorgesehene Wegeverbindung von der 
Lindenstraße im Plangebiet an die Bundesstraße B106, da sich die als Wegefläche in 
Anspruch zu nehmenden Flurstücke im Privatbesitz befinden und auch in der Vergangenheit 
nicht zur Nutzung für die Allgemeinheit bestimmt waren.  
Aus städtebaulichen Gesichtspunkten besteht keine Notwendigkeit, an der ursprünglich 
vorgesehenen Wegeverbindung festzuhalten, da alle Grundstücke innerhalb und außerhalb 
des Plangebietes durch öffentliche Straßen gut erschlossen sind. 
Die Verdichtung von Siedlungsflächen entspricht den raumordnerischen Zielstellungen zur 
Siedlungsentwicklung.  
 
 
Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderung nicht berührt, d.h. dass die durch 
den B- Plan geschaffene Ordnungsfunktion in ihrem grundsätzlichen Charakter unangetastet 
bleibt. 
 
Die übrigen Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung bleiben von dieser 
Änderung unberührt. 

Da sich das Vorhaben in die Eigenart der Umgebungsbebauung einfügt, nicht die gesamte 
Baugebietskategorie betrifft und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Naturschutzgüter vorliegen, werden die Voraussetzungen zur Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens der B-Plan-Änderung nach § 13 BauGB erfüllt. Von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB wird daher abgesehen. 
 
Die zulässige Grundfläche wird gegenüber der rechtskräftigen Satzung nicht verändert.  
Damit wird sichergestellt, dass durch die Änderung des Bebauungsplanes kein zusätzlicher 
Eingriff erfolgt.  
Eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung für den Bereich der Änderung ist somit nicht 
erforderlich. 
 
Nachrichtliche Übernahmen 
 

Kataster- und Vermessungswesen 
Im B-Planbereich befinden sich Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes. Auf 
den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten. Falls die Punkte von Baumaßnahmen 
berührt werden, sind sie durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Mit den Grenzpunkten der 
Flurstücksgrenzen muss gleichermaßen verfahren werden. Bei Beschädigung oder Verlust 
der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf eigene Kosten durch einen Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur oder durch das Kataster- und Vermessungsamt wieder 
herstellen zu lassen. 
Hinweis: Die Übereinstimmung der Planungsunterlagen mit dem aktuellen 
Liegenschaftskataster wurde nicht geprüft. 
 
Gasversorgung 
Zum Schutz der im genannten Bereich befindlichen Niederdruckgasleitungen sowie der 
Hausanschlüsse unserer Rechtsträgerschaft/Verwaltung sind folgende Forderungen 
/Hinweise zu beachten: 
Beim Verlegen von Ver- oder Entsorgungsleitungen oder Bebauung/Bepflanzung sind die 
nach dem jeweils gültigen Regelwerk geforderten Mindestabstände/Schutzstreifen 
einzuhalten. Keine Überbauung mit Bitumen, Beton oder ähnlichen Material, außer im 
direkten Kreuzungsbereich. Freigelegte Gasleitungen sind fachgerecht gegen Beschädigung 
zu sichern. Schäden an Gasleitungen/Anlagen sind unverzüglich zu melden. 
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Die Überdeckung der Gasleitung darf sich nicht ändern. Die genaue Lage und Überdeckung 
der Gasleitungen ist durch Suchschachtungen zu ermitteln. Ober- oder unterirdische 
Anlagen/Hinweiszeichen dürfen in Lage und Standort nicht verändert werden. 
Die Flurstücksgrenzen wurden zeichnerisch aus den Flurkarten übertragen. Es erfolgte 
keine Grenzfeststellung in der Örtlichkeit. Die Bestandsunterlagen werden zurzeit 
überarbeitet. Der Bauausführende hat vor Beginn der Bauarbeiten einen Aufgrabeschein zu 
beantragen. Eventuell notwendige Umverlegungen/Änderungen/Sicherungen sind nicht in 
dieser Zustimmung enthalten und bedürfen einer gesonderten Klärung. 
Die Durchführung von Baumaßnahmen (z. B.Instandhaltungsarbeiten, Einbindungen oder 
die Verlegung von Hausanschlüssen) im Bereich der Gasleitungen muss gewährleistet sein. 
 
Bodenschutz und Abfall 
Entsorgung von Abfällen der Baustelle 
Alle Maßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass eine 
gemeinwohlverträgliche und geordnete Abfallentsorgung sichergestellt ist. 
Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle, auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer 
zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzuführen. Die Verwertung soll bereits auf der 
Baustelle durch Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hölzernen und sonstigen 
Bauabfällen nach Maßgabe des Entsorgers vorbereitet werden. Nicht verwertbare bzw. 
schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und durch hierfür gesondert 
zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen. Die Abfallentsorgung der Baustelle soll 
innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der Bauarbeiten abgeschlossen sein. 
 
Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen 
Mit Nutzungsbeginn erfolgt die Abfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Nordwestmecklenburg. Verantwortlich für die Anmeldung ist der nach 
Abfallsatzung dazu verpflichtete, in der Regel der Grundstückseigentümer. 
 
Auskunft aus dem Altlastenkataster 
Im Planungsgebiet sind keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 
3 Bundes-Bodenschutzgesetzes bekannt. Mit dieser Auskunft wird keine Gewähr für die 
Freiheit des Planungsgebietes von schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten 
übernommen. 
 
Bodenschutz 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 
 
Mitteilungspflichten nach § 2 Landes-Bodenschutzgesetz 
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Absatz 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 
Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren 
und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgut-
achter, Sachverständige und Untersuchungsstellen. 
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Kampfmittel 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger Mittel 
erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. 
Außerhalb der Dienstzeiten sind der Munitionsbergungsdienst (abteilung3@lpbk-mv.de) 
bzw. die Polizei zu informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gebilligt durch Beschluss der GV am :  
ausgefertigt am :                 Der  Bürgermeister 
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Merkblatt 
-Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten – 

Im Netz der Gasversorgung Wismar Land GmbH (GWL)  

Um Schäden an Gasversorgungsanlagen zu vermeiden, sind bei Bauarbeiten folgende Hinweise zu beachten:  

1.  

1.1.  Diese technischen Forderungen basieren auf dem Regelwerk DVGW sowie der DIN-Normen.  

Vorbemerkung  

Sie sollen die Rohrnetzanlagen der GWL sichern und einen störungsfreien Ablauf der Versorgung aller Abnehmer garantieren. 
Unter Einhaltung dieser Forderungen wird gleichzeitig ein Schutz der Bauausführenden gewährleistet. Zu den 
Rohrnetzanlagen gehören Rohrleitungen, Armaturen, Fernmeldekabel, Einrichtungen für den kathodischen  
Korrosionsschutz, Gasdruckregelanlagen, Einrichtungen der Gasstraßenbeleuchtung, Straßenkappen von Armaturen und 
Hinweisschilder sowie Flugmarkierungshauben.  

1.2.  Gasrohrnetzanlagen bedürfen höherer Sicherheitsanforderungen. Dementsprechend werden sie errichtet, gewartet und 
instand gehalten. Rohrnetzbeschädigungen bei Tiefbauarbeiten beeinträchtigen die öffentliche und betriebliche Sicherheit. 
Es besteht unter Umständen Lebensgefahr durch Explosion und Brände sowie Erstickungsgefahr.  

1.3.  Die GWL betreibt Hoch-, Mittel-und Niederdruckgasnetze aus Stahl-, PVC-und PE-HD Rohren in verschiedenen Dimensionen.  
1.4. Hoch-und Tiefbaumaßnahmen sind so zu projektieren und durchzuführen, dass die Forderungen dieses Merkblattes 
eingehalten werden.  

2.  

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm übertragener Hoch-und Tiefbauarbeiten auf öffentlichem und privatem 
Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Gasversorgungsanlagen zu rechnen.  

Pflichten der Bauunternehmer  

Der Bauunternehmer ist verpflichtet:  

- rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei GWL Auskunft über die Lage der im Aufgrabungsbereich befindlichen 
Gasversorgungsanlagen einzuholen,  

- aus Sicherheitsgründen vor Beginn der Bauarbeiten die tatsächliche Lage und Überdeckung der Gasversorgungsanlagen 
durch fachgerechte Erkundigungsmaßnahmen, z. B. Probeaufgrabungen, selbst zu klären,  

- jegliche Aufgrabung im Bereich von Gasversorgungsanlagen der GWL rechtzeitig bekanntzugeben,  

- im Bereich von Gasversorgungsanlagen so zu arbeiten, dass deren Beschädigung ausgeschlossen ist,  

- seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer entsprechend zu unterweisen und zu überwachen.  

Durch die GWL zur Verfügung gestellte Bestandsunterlagen und Infoblätter sind auf der Baustelle vorzuhalten und auf 
verlangen vorzuzeigen.  

3.  

 Die GWL verlegten ihre Gasleitungen sowohl in öffentlichem als auch in privatem Grund und geben, soweit möglich, 
Auskünfte über die im Baubereich vorhandenen Gasversorgungsanlagen.  

Lage der Gasversorgungsanlagen  

 

* (lt. DVGW 0,6 - 1,0 m im öffentlichem Grund; aber lt. TGL war bis 1990 eine Verlegetiefe von 0,4 - 1,0 m möglich, in 
landwirtschaftlicher Nutzfläche 1,20 m)  

Durch anschließende Bauarbeiten Dritter an der Oberfläche können Veränderungen eingetreten sein.  

 In den Gasleitungen sind Einbauten vorhanden (z. B. Absperrarmaturen, Kondensatsammler, Rohrstutzen), die seitlich 

abzweigen und/oder über den Rohrscheitel hinaus zum Teil bis in Höhe der Geländeoberfläche reichen. Kreuzungen mit 

anderen Leitungen sind vornehmlich so durchzuführen, dass die Umlegung der vorhandenen Gasleitungen  

nicht erforderlich wird. Die Abstände der Gasleitungen und ihrer Einbauten zu anderen unterirdischen Anlagen sind bei 

Kreuzungen und Parallelverlegung aus Sicherheitsgründen, unter Berücksichtigung der Abmessungen, des Betriebsdruckes 
und des Rohrwerkstoffes (Stahl, Kunststoff) unbedingt einzuhalten.  

Die Mindestabstände betragen:   

0,20 m bei Kreuzungen, 

0,40 m Bei Parallelverlegungen, 

1,00 m Bei Horizontalbohrungen. 

Diese Mindestabstände dürfen ohne besondere Vorkehrungen für die Gasleitungen nicht unterschritten werden. Art und 
Umfang der Schutzvorkehrungen sind rechtzeitig mit GWL abzustimmen.  

Die Überdeckung beträgt in der Regel:   

0,40 - 1,00 m in öffentlichem Grund,* 

0,40 -0,80 m in privatem Grund. 
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Für PVC-Leitungen ergeben sich folgende Mindestabstände:  

Die Mindestabstände betragen:  Lichter Mindestabstand in m 

Objekt: Kreuzung Parallelführung / Näherung 

Wasser- und Abwasserleitung 0,2 0,6 

Fernwärmeleitung 1,0 1,0 

Stromkabel, Fernmeldekabel 0,6 0,6 

Wurden bei Aufgrabungen Gasrohrnetzanlagen aufgefunden, die nicht in den Leitungsplänen enthalten sind, ist der 
zuständige Rohrnetzmeister der GWL sofort telefonisch zu benachrichtigen. Die Arbeiten in diesem Bereich sind so lange 
einzustellen, bis die notwendigen Untersuchungen durch einen Beauftragten der GWL vorgenommen wurden.  

4. 

Jede Freilegung von Gasleitungen ist der GWL sofort zu melden. Die Bauarbeiten sind ohne schädigende Einwirkungen auf 
vorhandene Gasleitungen auszuführen.  

Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen  

Die Anwesenheit eines Beauftragten der GWL an der Baustelle befreit den Bauunternehmer nicht von der Verpflichtung, in 
eigener Verantwortung sämtliche zum Schutz der Gasleitungen erforderlichen Maßnahmen durchzuführen.  

Der Beauftragte der GWL ist weder berechtigt noch verpflichtet, den Arbeitskräften des Bauunternehmens direkte 
Anweisungen zu erteilen.  

Bei der Durchführung der Bauarbeiten sind folgende Schutz-und Sicherheitsmaßnahmen  zu beachten:  

4.1 Baugeräte sind nur so einzusetzen, dass eine Gefährdung der Gasleitungen und ihrer Einbauten ausgeschlossen ist.  

4.2 Gasleitungstrassen mit nichttragfähigen Oberflächen dürfen erst nach deren Befestigung (z. B. durch Baggermatratzen, 
Bitumenkiesabdeckung) mit Baufahrzeugen befahren werden.  

4.3 In unmittelbarer Nähe von Gasleitungen darf Boden nur mit besonderer Vorsicht ausgehoben werden -Handschachtung!  

4.4 Vor Beginn von Rammarbeiten sind Gasleitungen durch Handschachtung freizulegen, zu schützen und zu sichern (auch gegen 
Schwingungen). Mit der Rammung darf erst unterhalb der Rohrsohle begonnen werden. Im Bereich von PVC-und 
Stahlmuffenleitungen sind Rammungen unzulässig.  

4.5 Geplante Aufgrabungen im 15-m-Bereich vor den Widerlagern von Brücken sind der GWL rechtzeitig anzuzeigen, um die 
Kompensatoren in den freigelegten Leitungen zu sichern.  

4.6 Freigelegte, aufgehängte oder abgestürzte Gasleitungen dürfen nicht betreten oder anderweitig belastet werden.  

4.7 Freigelegte Gasleitungen und ihre Einbauten sind fachgerecht gegen Beschädigungen sowie Lageveränderung zu sichern 
(durch Aufhängung oder Abstützen, dabei darf die Isolierung nicht beschädigt werden). Um den kathodischen Rohrschutz von 
Gasleitungen nicht zu gefährden, dürfen keine metallischen, d.h. elektrisch leitenden Verbindungen, z.B. zu anderen 
Stahlrohrleitungen, Metallkabelmänteln, Spundwänden oder anderen Stahl-bzw. Stahlbetonkonstruktionen hergestellt 
werden.  

4.8 Gegen Gasleitungen darf nicht abgestellt werden.  

4.9 Im Baustellenbereich befindliche Anlagen der GWL, wie Armaturen und dergl., die in der Geländeoberfläche durch 
Straßenkappen und Hinweisschilder erkennbar sind, dürfen nicht mit Baumaterialien, Boden usw. bedeckt werden. 
Insbesondere dürfen Straßenkappen nicht durch Asphaltierungsarbeiten o.ä. so überdeckt werden, dass sie unauffindbar 
wären. Sie müssen jederzeit zugänglich und bedienbar bleiben. Über Gasleitungen darf Baumaterial, Bodenaushub und dergl. 
wegen einer Baumaßnahme nur vorübergehend und in begrenztem Maße gelagert werden. Es muss gewährleistet sein, dass 
eine mit Lagerstoffen überdeckte Gasleitungstrasse sofort nach dem ersten Anfordern der GWL vom Verursacher und auf 
dessen Kosten geräumt wird.  

4.10 Kreuzen Gasleitungen eine Baugrube, so sind für sie im Verbau ausreichend bemessene Durchdringungsöffnungen, Schlitze 
vorzusehen. Durch den Baugrubenausbau dürfen keine zusätzlichen Kräfte auf die Rohre übertragen werden.  

4.11 Jegliches Überbauen von Gasleitungen einschl. der Hausanschlussleitungen ist unzulässig. Das Pflanzen von Bäumen über 
Gasleitungen ist unzulässig, wenn hierdurch die Betriebssicherheit und die Reparaturmöglichkeit der Gasleitung 
beeinträchtigt wird (siehe DVGW-Regelwerk, Hinweis GW 125, "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen, jeweils gültige Ausgabe).  
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4.12 Vor dem Zufüllen der Baugrube oder des Rohrgrabens ist die GWL von dem Bauunternehmer rechtzeitig zu benachrichtigen, 
damit sie die einwandfreie und betriebssichere Lage der Gasleitung, die Dichtheit der Rohrverbindungen und den Zustand 
der Rohrumhüllung überprüfen und notwendige Reparaturen durchführen können.  

4.13 Die Aufgrabungen sind mit besonderer Sorgfalt zu verfüllen und vorschriftsmäßig zu verdichten, dabei darf die Rohrlage nicht 
verändert und die Rohrumhüllung nicht beschädigt werden. Zur Herstellung der Sohle unter freigelegten Gasleitungen ist nur 
geeigneter, verdichtungsfähiger, steinfreier Boden zu verwenden. Der eingebrachte Boden ist bis 40 cm über Rohrscheitel von 
Hand zu verdichten. Erst darüber ist der Einsatz von maschinellen Geräten zulässig. Die GWL kann jederzeit einen 
Verdichtungsnachweis fordern. Vorgefundenes Trassenwarnband muss in gleicher Lage und Höhe über der Gasleitung wieder 
eingelegt werden. Neues Trassenwarnband kann bei der GWL angefordert werden.  

4.14 Der Grabenverbau darf erst dann entfernt werden, wenn dieser durch das Verfüllen der Baugrube entbehrlich geworden ist.  

4.15 Die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen -ZTVA-StB 89 -" 
sind unbedingt zu beachten (Herausgeber und Vertrieb "Forschungsgesellschaft für Straßen-und Verkehrswesen", Alfred-
Schütte-Allee 10, 50679 Köln).  

5.  

5.1 Werden bei Erdarbeiten Gasgerüche wahrgenommen, sind die Arbeiten sofort einzustellen. Die Baustelle ist zu sperren. Das 
Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer ist zu unterlassen.  

Maßnahmen bei Schadensfällen  

5.2 Gasgerüche und durch Erd-und Tiefbauarbeiten beschädigte Gasversorgungsanlagen sowie deren Nebenanlagen (Kabel) sind 
unverzüglich der GWL  

Telefon: 0800 / 4267343 

oder der Feuerwehr zu melden.  

- Ist ein Gaseintritt in Hohlräume zu befürchten, sind in der nächsten Umgebung Schachtabdeckungen von Post-und 
Abwassersystemen zu öffnen.  

- Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, sind die Fenster und Türen zu öffnen. Die Feuerwehr und der Entstörungsdienst der 
GWL sind sofort zu verständigen.  

Vorhandene Zündquellen sind zu beseitigen (Feuer, Rauchverbot, Schaltverbot für elektrische Leitungen und Geräte).  

- Wird bei Baggerarbeiten eine Hausanschlussleitung aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht oder auch mechanisch 
beansprucht, können Schäden an den Installationsanlagen eingetreten sein. Besteht dieser Verdacht, ist sofort der 
Hauseigentümer oder Mieter sowie der zuständige Rohrnetzmeister der GWL zu informieren, der eine Überprüfung der HAL 
vornimmt.  

- Werden freigelegte Gasrohrleitungen stark beschädigt, z. B. ausgebrochene Rohrschalen o.ä., ist es zur Begrenzung des 
Gasaustrittes zweckmäßig, die Schadensstelle sofort mit Boden zu bedecken.  

- Das Personal der bauausführenden Firmen hat bis zum Eintreffen des Beauftragten der GWL an der Baustelle zu 
verbleiben.  

- Die Schadensstelle ist weiträumig zu sichern.  
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